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LANDKREIS GIESSEN 

Der Kreisausschuss 

Az.: 91 000-101B 

Sachbearbeiter: Anne Kothe 

Telefonnummer: 0641 9390-1495 

Vorlage Nr.: 0001/2026 

Gießen, den 16. April 2026 

 

 

Beschlussvorlage des Kreisausschusses 

 

 

Wahl eines/einer Kreistagsvorsitzenden 

 

Beschluss-Antrag: 

 

 

Der Kreistag wählt gemäß § 31 Absatz 1 HKO den/die Kreistagsabgeordnete/n 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

zum/zur Kreistagsvorsitzenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß § 31 Absatz 1 HKO wählt der Kreistag in seiner ersten Sitzung nach der Wahl 

aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. 

Die bisherigen Kreistagsvorsitzenden waren Dr. Ludwig Schneider (1952-1956), 

Franz Nesseldreher (1956-1960), Gerhard Lemp (1960-1968), Alfred Funk (1968-

1976), Christian Lenzer („großer“ Lahn-Dill-Kreis, 1977-1979), Karl Starzacher (1979-

1981), Heinz Schäfer (1981-1985), erneut Alfred Funk (1985-2001), Prof. Dr. Franz 

Neumann (2001-2011), Karl-Heinz Funck (2011-2021) und Claus Spandau (2021-

2026). 

 

Nach parlamentarischer Gepflogenheit stellt die stärkste Fraktion den/die 

Kreistagsvorsitzende/n. Stärkste Fraktion ist nach der Kreistagswahl vom 15. März 

2026 die CDU-Fraktion mit 21 Kreistagsabgeordneten. Es ist gemäß § 32 HKO i.V.m. 

§ 55 Abs. 1 HGO eine Mehrheitswahl durchzuführen. Diese kann gemäß § 55 Abs. 3 

HGO, wenn niemand widerspricht, in offener Abstimmung per Handaufheben 

durchgeführt werden. Nach § 1 Absatz 2 der Kreistagsgeschäftsordnung soll die 

Wahl des/der Kreistagsvorsitzenden geheim erfolgen.  

Entsprechende Wahlvorschläge sollen schriftlich bis zum 11. Mai 2026 bei der 

Stabsstelle Kreisgremien, Kreisausländerbeirat und Öffentlichkeitsarbeit eingereicht 

werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Es entstehen keine Kosten.  

 

 

 

Sonstiges/Bemerkungen: 

 

 

 

 

Mitzeichnung: 

 

Kreisgremien, 

Kreisausländerbeirat 

und 

Öffentlichkeitsarbeit 

    

  Anne Kothe  Frank Schmidt 

Organisationseinheit  Sachbearbeiterin  Leiter der 

Organisationseinheit 

     

     

   

Landrätin Anita Schneider 

  

  Dezernentin   

 

 

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk: 

 

 

 

 

Beschluss des _______________________ 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 
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